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Kirchplatz 1

6265 Hart im Zi[LertaI

Iel: +43 5288 62331
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www. ha rtimzillertat.at

Hart im Ziltertal

PROTOKOLL
Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 72.03.2026 um 20:00 Uhr

(Ende: 22252 Uhr)
im Sitzungssaat der Gemeinde Hart im Zittertat

Datum:
ZahL:

Zeich en

72.03.2026
004-01-02/?0?6

Arlcs

Anwesende:
DanieI Schweinberger
Werner Bösch
DanieI Daxenbich[er
Hannes Eberharter
Markus Gschößer
Mario Haun
Franz-Josef Hotlaus
Me[anie Horak
Andreas Huber
Christian Kreidl
Jakob KreidI

Außerdem anwesend:
Carina Gröblacher

Entschuldigt:
Peter Heim
Nina Eberharter

Zukunft Hart
Unabhängige für Harl
Gemeinsam für unser Hart
Gemeinsam für unser Hart
Gemeinsam für unser Hart
Gemeinsam für unser Hart
Gemeinsam für unser Hart
Zukunft Hart
Zukunft Hart
Zukunft Hart
Zukunft Hart

Zukunft Hart
Gemeinsam für unser Hart

Dje Einladung sämtLicher GemeinderatsmitgLieder ist ausgewiesen. Die Gemeindevertretung zähLt 13 Mitgtieder,

anwesend hiervon 13. Die Sitzung erscheint daher a[s beschlussfähig. Damit sind die formetlen Voraussetzungen

gegeben. Die Tagesordnung wurde jedem Gemeinderat rechtzeitig zugestetlt und ebenso an der Gemeindetafel

kundgemacht.
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T'agesondn ung:

1. Begriißung, FeststelLung der BeschLussfähigkeit und Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister

2. PersonalangeLegenheiten

3. Beralung und BeschLussfassung über die Aufnahme des GIF Dartehens

4. Beratung und Beschlussfassung über das Finanzierungsangebot der bereits bestehenden Finanzierungen

5. Beratung und BeschLussfassung über dje Übernahme eines Teitstückes ins öffentliche Gut bzw. Abtretung eines

Tei lstü ckes vo m öffentlich em G ut Ll.Tei [u n g sp La n G7: 460 / 20?5GI

6. Beratung und BeschLussfassung über den Antrag durch Christjan Tipotsch auf Sanierung des Giessenweges

7. Beratung und BeschLussfassung über dje Erlassung der neuen Garagen- und StellpLatzverordnung der Gemeinde

Harlim ZiLLertat

8. Beratung und BeschLussfassung über den Antrag an dje TiroLer Landesregierung um VerLängerung der

Forlschreibung des örtlichen Raumordnungskonzept um 3 Jahre. gem. g 31d TR0G 2022

9. Ant-räge. A.nfragen und ALlfälliges

n. EeEnüßung, Feststellung der BeschLussfä[.lig[<eit umd Eröffnung der Sitzung
dunch den Bürgermeister

Bürgermeister DanjeL Schweinberger begrüßt den beschtussfähjg erschienen Gemejnderat und eröffnet mit der Verlesung

derTagesordnung dieGemejnderatssitzung. DieTagesordnung wird um den PunktS. Beratung und Beschtussfassung über

den Antrag an die Tiroler Landesregierung um VerLängerung der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzept um

3 Jahre, gem. O 31d TROG 2022, erwejterL.

2" Fersona[angelegenheiten

3, Beratung und Beschlussfassung über die Aufnahme des GIF Dartehens

Der Gemeinderat der Gemejnde Hart beschließt einstimmlg, den BeschLuss vom 19.11.20242ur Aufnahme des Dartehens

fürdenBauderMittelschuleberderRajffejsenbankHippach-HartaufzuhebenunddasDarlehenbisauf EJRl.?53.976,49
zu titgen. Der Gemeinderat beschließt einstimmig dass, das Darlehen in der Höhe von EUR 1.253.976,49 mit 2,7o/o

Fixverzinsung bis 31.03.2040 wejtertäuft und dieses nun für den KanaLbau Hartberg verwendet wjrd. Die WLF Dartehen

von ?026 werden dann ats Sondertitgung verwendet.
Der Gemeinderat der Gemejnde Hart beschheßt ejnstimmig ein Dartehen jn der Höhe von EUR 2.200.000 beim

Gemejndeinvestionsfondaufzunehmen.DerZinssatzbeträgt1%unddieLaufzeit25Jahre. DieRjchttjniendesGemejnde-
Investitionsfonds für die Gewährung von Dartehen aus dem Gemeinde-Investjtionsfond sjnd nun beschlossen.

Die Bürgermejster erfahren in der Sitzung am 19.03.2026 die genauen AuszahLungstermine der GIF Dartehen.

Seite 3 von 8



4. Beratung und Besch[ussfassung über das Finanzierungsangebot der bereits

bestehenden Finanzierungen

Der Bürgermeister informiert die Gemeinderäte über das Angebot der Raiffeisenbank Hippach-Hart für die bestehenden

Finanzierungen. das wie foLgt Lautet:

Fixzinssatz vom 01.03.2026 bis 28.02.2028 - 2,62"/0

Davon sind folgende Konten umfasst:

20.430.1.?0
20.433.21.5
20.436.077
20.438.1.80
20.430.1.95
20.434.981
20.437.802
20.439.048
20.432.902
20.434.999
20.437.870
?4.439.592

Der Gemeinderat der Gemejnde Hartim ZiLtertaL beschLießt einstimmig, den Fixzinssatzvon 2,62o/o für die berejts

b esteh e n d e n Fi n a n zi eru n g vo n 0 1. 0 3. 2 0 ?6 bis 28.02.2028.

5. Beratung und Beschlussfassung über die Übernahme eines Teitstückes ins

öffenttiche Gut bzw.Abtretung eines Teitstückes vom öffentlichem Gut

lt.Tei lun gsplan G7:46O | 202 5GT

Der Sachverhalt wurde berejts in der Sitzung am 27.07.2026 erläutert. Insbesondere geht es darum, dass es früher vor

Grundzusammenlegungen einen Grenzpunkt gegeben hat, wetcherjetzt nicht mehr vorhanden ist. Da das Grundstück im

Grenzkataster ist, gibt es aber aktue[[ bezügl.ich Grenzen kein Rüttetn mehr.

Josef Fa[kner hat daher angesucht, ob er einen Tei[ des Gst. Nr. 1871 abkaufen kann, dem Verlauf der Straße vor

Ortentsprechend. Dabei handelt es sich um das Trennstücke 1, 2 und 5 im Gesamtausmaß von 136 m2' Die vom

öffentLichen Gut an Josef Fatkner übergehen. Im Gegenzug gehen die Trennstücke 3,4 und 6 von Josef Fatkner an das

öffentLiche Gut. Der Grenzverlauf wird somjt an den Naturstand (AsphaLtrand pLus 50 cm BanketU allerdings ohne die

Ausweiche im südLichen Bereich) angepasst.

Der Gemeinderatder Gemeinde Hartim ZiLlertaL beschLjeßtsodann einstimmig, die Abschreibung bzw. Zuschreibung nach

LiegTeitG gemäß beiliegender Teitungsurkunde der TRiG0N0S ZT-GmbH vom 19.02.2026 mit der ZahlGZ: 460/2025 GI.

6. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag durch Christian Tipotsch

auf Sanierung des Giessenweges

Der Gemeinderat berät über folgenden Antrag von Christian Tipotsch, vom 20.02.?026:

Betreff: Antrag auf Sanierung des Gießenwegs

(Abschnitt Abzweigung Sieberer bis Gießenweg 7)

S.g. Gemeinderat,
die umfangreichen Bauarbeiten im Bereich des Giessenwegs sind mittLerweiLe abgeschlossen

Im Zuge der Glasfaser-Erschließung wurde seitens des Bürgermeisters

mündtich zugesichert, den desolaten Straßenzustand nach AbschLuss der Arbeiten
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grundLegend zu sanieren.Da die Infrastrukturmaßnahmen nun beendet sind, weise ich erneut auf die

Sanierungsbedürftigkeithin. IJm weitere Schäden oder Sicherheitsisiken zu vermeiden,

steLle ich hiermit erneut den Antrag auf eine zeitnahe Sanierung des Abschnitts zwischen

der Abzweigung Sieberer und dem Bauernhof Gießenweg t. Ich bitte um eine
Rückmeldung im GemeinderatsprotokoLL und zum gepLanten Zeitablauf.
über eine positive Nachrichtfreue sich die Bewohner der GiessensiedLung.

VieLen Dank.

Herr Dr. Tipotsch hat bereits mehrfach um dje Sanierung des Giessenweges angesucht, diese wurde auch berejts bej der

Gem ej nderatssitzu n g am 70.72.2024 besproch en.

Es gab dazu auch bereits eine schrifttiche Stetlungnahme des Bürgermeisters per E-Mai[ an LHT@tipotsch.eu dazu am

70.05.2024, 1.2:20 Uhr mit folgendem Inha[t:

Sehr geehrter Herr Tipotsch - vielen Dank für Ihre Anfrage zur Sanierung der Straße im Bereich Giessenweg.

Hierzu kann ich festhaLten, dass unsere Gemeinde über ein sehr weitläufiges, öffentLiches Straßennetzverfügt, weLches

zu erhalten uns immer mehr vor große Herausforderungen ste|Lt.
Wir sind gerade mit Hochdruck dabei, zahLreiche öffentLiche Straßen gemeinsam mit dem beauftragten Unternehmen zu

sanieren. NatürLich - und das Liegtin der Natur der Sache - können wir nicht überalL gLeichzeitig sanieren.

Wir bzw. ich aLs Bürgermeister versuche, hier nach Dnnglichkeit vorzugehen und zu allererst die schadhaftesten

Straßenabschnitte zu sanieren. Ich - als Laie - schätze zwar den StraßenbeLag an Gießenweg auch durchaus als

verbesserungswürdig ein, bitte aber um Verständnis, das wir zuerst Straßenabschnitte sanieren müssen, die noch einen

schlechteren Gesamtzustand als den Giessenweg aufweisen.

Aber ich verspreche: Wir bLeiben hier weiter dran, die öffentlichen Straßen in unserem Gemeindegebiet weiter zu

verbessern.
Mit fre u n d li ch e n G rü ßen

Einzelne Gemejnderäte haben sich vor Ort setbst auch ein BiLd der Straße gemacht und befinden, dass der Zustand des

Giessenweges nicht akut sanierungsbedürftig ist. Es gibt aktuelt deuttich schadhaftere Straßen im Gemeindegebiet, die

in der Sanierungsplanung mehr Priorität haben soltten.

Der Gemeinderat beschLießt einstimmig, die Sanierung des Giessenweges zu einem späteren, derzejt unbestimmten,

Zeitpun kt durchzuführen.

7. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung der neuen Garagen- und

Stellptatzverordnung der Gemeinde Hart im Ziltertat

Nach längerer Diskussion bzw. Darlegen der Standpunkte beschLießt der Gemejnderat der Gemeinde Hart mit 10 Ja-

Stimmen und 3 Gegenstimmen (Markus Gschößer, Franz-Josef Hotlaus und Christian KreidL) den Entwurf der Garagen-

und SteILplatzvero rdn un g wie fo [gt:

11. Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Hart im Zitl.ertat vom 72.03.2026 über die Festlegung der Anzahl

der erforderlichen Abstellmögtich keiten

AufgrundderErmächtigungdesg8Abs.8ilerTiro[erBauordnung2022-1802022,1G81..Nr.44/2022,2uletztgeändert
durch das Gesetz LGBL. Nr. 72/2025, in Verbindung mit der Verordnung der Tiroter Landesregierung vom 11.1'7.2025,

LGBl". Nr. 76/2025, wird verordnet:

5 1 Geltungsbereich

(f) Die Bestimmungen dieser Verordnung getten für a[[e auf dem Gebiet der Gemeinde Hart im ZjllertaL bestehenden

Gebäude und sonstigen baulichen Antagen.
(2) Beim Neubau, Zu- oder Umbau, beijeder sonstigen Anderung von Gebäuden, bei der Anderung sonstiger bautiche

Antagen sind für die zu erwartenden Kraftfahrzeuge der ständigen Benützer und der Besucher der betreffenden bautichen

Antage außerhatb öffentlicher Verkehrsf[ächen geeignete AbsteLLmögLichkeiten (SteLLptätze oder Garagen) in

ausreichender AnzahI und Größe einschtießLich der erfordertichen Zu- und Abfahrten zu schaffen.
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(3) Die Verpftichtung zur Errichtung von AbstellpLätze nach Abs. 2 gil.t als erfüLlt, wenn außerhaLb öffentlicher

Verkehrsftächen die erfordertichen AbsteLl"mögLichkeiten gegeben sind, die von der bautichen AnLage nicht mehr aLs

300m, gemessen nach der kürzesten Wegverbindung, entfernt sind und deren Benützung rechtlich und tatsächlich auf

Dauer gewäh rleistet ist.
(a) Es wird verordnet, dass das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Hartim ZiltertaI aufgrund der djchten Verbauung

und dervon alten Tei[en des Gemeindegebiets möglichen Erreichbarke.itdes 0rtskerns jnnerhatbvon 15 - 20 Minuten a[s

,,Hauptsied[ungsgebiet" zu werten ist, und dass daher ausschUeßUch die von der Tiro[er Landesreg.ierung verordneten

HöchstzahlenfürdasHauptsiedLungsgebiet,nichtjedochjenefürdasübrigeSiedlungsgebietzurAnwendungge[angen.
(5) SteLLpLätze und Garagen müssen in aLLen jhren Tei[en entsprechend dem Stand der Technik gepLant und ausgeführt

werden. Diese Stell.pl.ätze und Garagen müssen den Technischen Bauvorschriften 2016, LGBL. Nr. 33/2016, zutetzt

geändert durch die Verordnung LGBL. Nr. 102/2022, entsprechen. Die Verwendung der Abstellplätze jst darüber hinaus

dauerhaft aufrecht zu hatten.
FäLLt eine nach Abs. 2 erforderliche AbsteltmögLichkeit nachträgtich weg, so hat die Behörde dem Eigentümer der

bau[ichen An[agen aufzutragen, innerhalb einer angemessenen Frist eine neue Abstettmögtichkeit zu schaffen.

g 2 Anzaht der Steltptätze für bauliche Antagen

(1) Gemäß ! 1 Abs. 2 wird für die foLgenden Arten von baulichen Anlagen die Anzah[ der jeweils erforderlichen

Abstetlplätze für Kraftfahrzeuge wie folgt festgetegt:

1. Wohngebäude:
Wohngebäude bzw. Wohneinheiten bis 60 m2 - Hauptsiedtungsgebiet 1,4

Wohnnutzfläche 61 bis 80 m2 - Hauptsiedtungsgebiet 2,1

Wohnnutzftäche 81 bjs 110 mz - Hauptsiedlungsgebiet 2,4
Wohnnutzfläche mehr ats 110 m2 - Hauptsied[ungsgebiet 2,5

1.1. ALs Wohnnutzfläche nach Ziffer 1 giLt die gesamte Bodenftäche einer Wohnung abzüglich der Wandstärken und der

im Vertauf der Wände befindl.ichen Durchbrechungen und Ausnehmungen.

Bei der Berechnung der Nutzftäche sind nicht zu berücksichtigen:
a) KeLl.er - und Dachbodenräume, sowe.it sje nach ihrer bauUchen Ausgestattung nicht für
Wohnzwecke geeignet sind sowie
b) Treppen, offene Batkone, Loggien und Terrassen.

GegebenenfaLLs ist dje Wohnnutzfläche nach kaufmännischen Regetn zu runden.

1.2. Die Höchstzahlen nach Ziffer 1 sind nach kaufmännischen Regeln aufganzeZahlen zu runden.

Bei Wohnanlagen im Sinn des g 2 Abs. 5 TBO 2022 darf die HöchstzahI an Absteltmögtichkeiten für Kraftfahrzeuge

insgesamt die jeweitige Höchstzahl" nach Ziffer 1 nicht überschreiten, wobei zusätztich die Höchstzaht an

AbstetLmögl.ichkejten für Kraftfahrzeuge der ständigen Benützer 85 v.H. derjeweitigen HöchstzahI nach Zjffer 1 nicht

überschreiten darf.

2. Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxjsräumen:
a) Büro - und Arbeitsräume je 30m'z Nutzfläche 2 Abste[Lmöglichkeiten

b) Räume mit Besucherverkehr (SchaLter, 0rdinationsräume udgL.)je 20m2 Kundenfl"äche l Abstel"l"mögLichkeit

3. Verkaufsstätten:
a) Geschäfte je 20 m2 Verkaufsraumftäche 1 AbsteLLmöglichkeit mindestens 2 Abstellmöglichkeiten
b) Geschäfte je 80 m2 Lagerftäche 1 Abstellmöglichkejt; maxjma[ 4 AbsteU.mögtichkeiten

4. Gaststätten und Beherberg un gsbetriebe:

a) Gaststätten, Buffets, Cafes, Restaurants, Bars, udg[. Je 6 Verabreichungsplätze 1 Abstetlmögl"ichkeit

b) Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebeje 4 Betten 1 AbstellmögLichkeit

5. Versa m m [un gsstätten, Ki n os u n d Vo rtra g ssä [e:

Je 10 Besucherptätze 1 AbsteLlmöglichkeit

(2) Die ermittelte AnzahI der AbsteLlmögLichkeiten für bauUche Anlagen gemäß den Zjffern 2-5 ist
nach kaufmännischen Regeln auf ejne ganze ZahI zu runden.
(3) Für
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- Gebäude mjt nicht unter 5 2 faLtender sonstiger gewerblicher Nutzung,

- Schuten, KuLtur- und Sportanlagen sowie
, für den FaLt, dass auf bau[iche AnLagen verschiedene Anwendungskategorien zutreffen,

ist die Anzaht der AbstetlmögLichkeiten im Bauverfahren gesondert zu ermitte[n.

53

Dje AnzahI der mindestens zu schaffenden Abstellmöglichkeiten jstjn der Baubewitligung

festzu [egen.

54
In krafttreten, Au ßerkrafttrete n

Diese Verordnung tritt mit dem AbLauf des Tages der Kundmachung in Kraft. Gleichzeitig trjtt die

Garagen- und SteLLpLatzverordnung der Gemeinde Hart jm ZilLertal" vom 27 .02.2017, angeschlagen am

28.02.2017 , abgenommen am 16.03.2017, außer Kraft'

8. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag an die Tiroler
Landesregierung um Verlängerung der Fortschreibung des örttichen

Raumordnungskonzept um 3 Jahre, gem. 5 31d TROG 2022

Der Gemeinderat beschtießt einstimmig die Ver[ängerung der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes

um 3 Jahre, gem. 5 31d TROG 2022.

9. Anträge, Anfragen und Attfälliges

o Frau Veronika FaLkner hat ein Ansuchen gestelLt, dass sie im Fatte ihres Ablebens'in einem Erdgrab am Friedhof

derGemeinde Hartbestattetwerden möchte. Sjeistjn Hartaufgewachsen und möchtedaherauchin Hartjhre

letzte Ruhestätte haben. Der Gemeinderat der Gemeinde Harl beschl.ießt einstimmig, dass Frau Fatkner

Veronika ein Reihengrab zur Erdbestattung im Falte jhres Ablebens zugesprochen wird.

o Für dje Gauderfestschau hat der Rinderzuchtverein ,,Tux-ZittertaLer" sowie ,,Fleckvieh Holstein" ein

Subventionsansuchen gesteLlt. Der Gemeinderat beschüeßt einstimmig beide Vereine für die Gauderfestschau

mit EUR 200,- zu unterstützen.

r DerGemeinderatbeschließteinstimmig,zweiMahngebühreninderHöhevonjeEUR3,00auszubuchen.
. Der Bürgermeister Daniel Schweinberger jnformiert die Gemeinderäte über den aktuetlen Stand beim

Steinhaus. Es müssen noch Renovierungsarbe.iten durchgeführt werden, damit das Haus sinnvo[[ zu

Wohnzwecken vermietet werden kann. Dafür werden [t. seiner Schätzung ca. 1500 Arbeitsstunden und EUR

100.000 aufgewendet werden müssen. Eine konkrete Vergabe erfoLgt nach Vorliegen von Angeboten bzw.

Kostenschätzungen.

r Hannes Eberharter fragt nach, ob es mögLich wäre, bejm Kreuzweg (Abfahrt Kapellstraße Richtung 0berhart)

die Löcher mit Kaltasphatt auszubessern. Der Bürgermeister kümmert sich darum bzw. gibt das Antiegen an

den Bauhofweiter.

. MarioHaunfragtbzg[. denweiterenZeitptanfürdieQuartiersentwicktung,,0bersterWjrt"nach.Bgm.Daniel
Schweinberger erl"äutert den aktuellen Stand und sagt dazu, dass in den nächsten Wochen die überarbeiteten

PLäne fertig werden und dann sogleich an den Gemeinderat zur Diskussjon per MaiI weitergeleitet werden. Der

Bürgermeiiter berichtet auch, dass er sich zusammen mit den Architekten den Systemhotzbau von b Sotution

in Hallein (Fa. Binderhotz) angeschaut hat.

. Markus Gschößer regt an, dass die wichtigsten Tejl"stücke für die AsphaLtierungen 2026 ,,Bogstecken" und

Kteinhartberg sind. Bürgermeister Daniel Schweinberger stimmt dem zu'
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a

Franz-JosefHolLausistinteressiertdaran,wieesmitdemTauschbeider,,Hütte"von KreidIRichardaussieht'

DanieI Schweinberger erkLärt, dass es zurzeilkeine Neuigkeiten darüber gibt.

Melanie Horak, erkundigt sich, ob es mögtich wäre, gemeinsam mit der Mjttelschu[e Stumm, einen Vortrag von

Sebastian Holzknecht über,,sociaL Medja und dje Gtifahren für Kinder und Jugendtiche" abzuhatten. Der

Bürgermeister kann sich das grundsätzüch vorstetten und wjrd in den nächsten Tagen mit der Mjttelschute

Stumm Rücksprache hatten und sich mit GR Horak zur finalen Abstimmung in Verbindung setzen'

Hannes Haun fragt nach, ob es stimmt das die Eisenbahnkreuzung beim Möbel Wetscher geschtossen wird. Der

Bürgermeister Oanlet Schweinberger erk[ärt, dass die Ejsenbahnkreuzung [t. der Aufsjchtsbehörde bzw. nach

Auskunft des Fügener Bürgermeisters nach aktue[[em Stand voraussichtl"ich mit3L.I2.2026 geschtossen bzw.

aufden Stand därTechnik gesetztwerden muss. Hierzu gibtes PLäne, die Fa. Wetscher (Wetscher Max) neu an

die Bundesstraße anzubinden. So[[te dies so angedacht werden, wäre auch hier (Anm. Bgm.: vorausgesetzt der

Zustimmung der Grundeigentümer) eine Verbesserung der Zufahrtstösung denkbar.

a

Da es keine wejtere Wortmeldung mehr gab, schtoss der Bürgermeister Danie[ Schweinberger mit dem Dank fürs Kommen

die Gemeinderatssitzung um 22:5? Uhr.

Hart im Zitl.ertal, am L2.03.2026

Der Bü rgermeister-Stet[vertreter

Die Schriftführerin

Der Gem rat

<i
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